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Öffentliche Stellenausschreibungen 

 

 

Sachbearbeiter Landschafts- und Artenschutz (m/w/d) im Umweltamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt eine Stelle als  

 

Sachbearbeiter Landschafts- und Artenschutz (m/w/d) 

 

im Umweltamt zum 01.06.2021 unbefristet in Vollbeschäftigung (40/40) zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 Vollzug des internationalen Artenschutzes und nationalen Artenschutzes 

 Planung und Umsetzung förderfähiger Naturschutzprojekte 

 Naturschutzfachliche Prüfung und Begleitung geförderter Maßnahmen externer Akteure 

 Schutzgebietsvollzug für Schutzgebiete nach §§ 23 - 29 BNatSchG 

 Ausweisung von Schutzgebieten nach §§ 28 und 29 BNatSchG 

 Kontrolle der Verkehrssicherheit von Baumnaturdenkmalen 

 Naturschutzfachliche Prüfung von Nutzungsartenänderungen, von Freizeitnutzungen und von 

Veranstaltungen 

 

Die Bewerber (m/w/d) müssen über einen Fachhochschul- bzw. Bachelorabschluss in den Studi-

engängen Landespflege, Landschaftsplanung, Naturschutz, Biologie oder vergleichbare Ausbil-

dung verfügen. Fundierte Artenkenntnisse der heimischen Fauna und Flora sowie Kenntnisse im 

Naturschutzrecht sind notwendig und im Verwaltungsrecht sowie in der Umsetzung von Land-

schaftspflegeprojekten ausdrücklich erwünscht. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung von Außen-

diensten im Gelände ist erforderlich. 

 

Gesucht werden engagierte und belastbare Mitarbeiter, die sich auf unterschiedliche Situationen 

einstellen können, über eine gute mündliche und schriftliche Kommunikationskompetenz, Ver-

handlungsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und 

Durchsetzungsvermögen verfügen und die Fähigkeit besitzen, interdisziplinäre und komplexe 

Themenbereiche eigenständig zu bearbeiten sowie sich in angrenzende Rechtsbereiche einzuar-

beiten. 

 

Bei einer Einstellung in das Beschäftigungsverhältnis, erfolgt die Eingruppierung in die Entgelt-

gruppe 10 TVöD. 

 

Falls Sie den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und Inte-

resse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das Be-

werbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button Online bewerben am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 10.01.2021 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklärung-fachaemter.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreis-eic.de/datenschutzerklärung-fachaemter.html
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Sachbearbeiter Vorhabenbegleitung (m/w/d) im Umweltamt 
 

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt eine Stelle als  

 

Sachbearbeiter Vorhabenbegleitung (m/w/d) 

 

im Umweltamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollbeschäftigung 

(40/40) zu besetzen. 

 

Das Aufgabengebiet umfasst u. a. folgende Schwerpunkte: 

 

 naturschutzfachliche und -rechtliche Bewertung von Bauleitplanverfahren 

 naturschutzfachliche und rechtliche Bewertung von Vorhaben nach ThürBO 

 Erteilung von naturschutzrechtlichen Genehmigungen von Eingriffen in Natur und Land-

schaft 

 Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen zum gesetzlichen Biotopschutz 

 Planung und Umsetzung vorgezogener Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Ökoflächen-

pool des Landkreises Eichsfeld 

 Naturschutzfachliche Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren 

 

Die Bewerber (m/w/d) müssen über einen Fachhochschul- bzw. Bachelorabschluss in den Studi-

engängen Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Landschaftsökologie oder vergleichbare 

Ausbildung verfügen. Notwendig sind Kenntnisse im Naturschutzrecht. Desweitern sind Kennt-

nisse im Verwaltungsrecht und Baurecht ausdrücklich erwünscht. 

 

Gesucht werden engagierte und belastbare Mitarbeiter, die sich auf unterschiedliche Situationen 

einstellen können, über eine gute mündliche und schriftliche Kommunikationskompetenz, Ver-

handlungsgeschick, Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und 

Durchsetzungsvermögen verfügen und die Fähigkeit besitzen, interdisziplinäre und komplexe 

Themenbereiche eigenständig zu bearbeiten sowie sich in angrenzende Rechtsbereiche einzuar-

beiten. 

 

Bei einer Einstellung in das Beschäftigungsverhältnis, erfolgt die Eingruppierung in die Entgelt-

gruppe 10 TVöD. 

 

Falls Sie den Anforderungen der Stelle entsprechende Qualifikation vorweisen können und Inte-

resse an dieser Tätigkeit haben, richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich online über das Be-

werbermanagementportal INTERAMT (Registrierung notwendig, zum Start Ihrer Online-

Bewerbung klicken Sie bitte auf den Button Online bewerben am rechten Rand dieser Seite) bis 

zum 10.01.2021 (Bewerbungseingang) an den Landkreis Eichsfeld. Bewerbungen die per 

Post oder E-Mail eingehen, können nicht berücksichtigt werden. 

 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

 

www.kreis-eic.de/datenschutzerklärung-fachaemter.html 
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Öffentliche Ausschreibung 
 

 

Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Land-
kreis Eichsfeld 

Vergabe-Nr.: L20-0121-32 
 

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber 

 

I.1) Name und Adressen 

 

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Eichsfeld — Zentrale Vergabestelle 

Postanschrift: Friedensplatz 8 

Ort: Heilbad Heiligenstadt 

NUTS-Code: DEG06 Eichsfeld 

Postleitzahl: 37308 

Land: Deutschland 

Kontaktstelle(n): Landkreis Eichsfeld — Zentrale Vergabestelle 

E-Mail: vergabe@kreis-eic.de 

Telefon: +49 3606 650-2050 

Fax: +49 3606 650-9035 

Internet-Adresse(n): 

Hauptadresse: www.kreis-eic.de 

 

I.3) Kommunikation 

 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang 

gebührenfrei zur Verfügung unter: 

 

https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-174de3daef3-3948ecdfb06a601a 

 

Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen 

 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.evergabe.de 

 

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers 

 

Regional- oder Kommunalbehörde 

 

I.5) Haupttätigkeit(en) 

 

Allgemeine öffentliche Verwaltung 

 

Abschnitt II: Gegenstand 

 

II.1) Umfang der Beschaffung 

 

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags 

 

Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Landkreis Eichsfeld 

 

Referenznummer der Bekanntmachung: L20-0121-32 

 

II.1.2) CPV-Code Hauptteil 

 

85320000 Dienstleistungen im Sozialwesen 
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II.1.3) Art des Auftrags 

 

Dienstleistungen 

 

II.1.4) Kurze Beschreibung 

 

Betreibung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in  

Leinefelde-Worbis OT — Bodenstein 

 

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert 

 

II.1.6) Angaben zu den Losen 

 

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein 

 

II.2) Beschreibung 

 

II.2.3) Erfüllungsort 

 

NUTS-Code: DEG0 Thüringen 

 

Hauptort der Ausführung: 

 

Gemeinschaftsunterkunft Burg Bodenstein 

Burgstraße 4 

37339 Leinefelde-Worbis 

OT Bodenstein 

 

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung 

 

Unterbringung und Betreuung von durchschnittlich 160 Asylbewerbern, abgelehnten Asylbewer-

bern und anerkannten Drittstaatsangehörigen in der Gemeinschaftsunterkunft Burg Bodenstein, 

Burgstraße 4 in 37339 Leinefelde-Worbis, OT Bodenstein 

 

II.2.6) Geschätzter Wert 

 

II.2.7) Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung 

 

Beginn: 01.04.2021 

Ende:  31.03.2024 

 

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union 

 

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der 

EU finanziert wird: nein 

 

II.2.14) Zusätzliche Angaben 

 

Option des Auftraggebers auf Verlängerung 

 

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben 

 

III.2) Bedingungen für den Auftrag 

 

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags 

 

Anforderungen an das eingesetzte Personal nach ThürGUSVO. 
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Abschnitt IV: Verfahren 

 

IV.1) Beschreibung 

 

IV.1.1) Verfahrensart 

 

Offenes Verfahren 

 

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung 

 

Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung 

 

IV.1.10) Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren 

 

IV.1.11) Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens 

 

IV.2) Verwaltungsangaben 

 

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / 

Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen 

 

Tag: 22.01.2021, 11:30 Uhr 

 

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht 

werden können 

 

Deutsch 

 

Abschnitt VI: Weitere Angaben 

 

VI.3) Zusätzliche Angaben 

 

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren 

 

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren 

 

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer beim Thüringer Landesverwaltungsamt 

Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4 

Ort: Weimar 

Postleitzahl: 99423 

Land: Deutschland 

 

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung 

 

10.12.2020 
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Bekanntmachung der 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung 

des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) 
 

Der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) hat entsprechend § 42 Abs. 2 

des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom  

23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), die nachfolgend abgedruckte Änderungssatzung angezeigt. 

 

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 

 

Die 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserleitungsverbandes „Ost-

Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) wird hiermit gemäß § 42 Abs. 3 Satz 1 ThürKGG amtlich 

bekannt gemacht. 

 

Hinweis: 

Die Verbandsmitglieder sollen entsprechend § 42 Abs. 3 Satz 5 ThürKGG in der für die 

Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf diese Veröffentlichung hinweisen. 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, 18.12.2020 

 

 

Dr. Henning 

Landrat 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) 
 

Aufgrund der §§ 16 ff. des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 

(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201), hat die Verbandsversammlung 

des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) am 23.11.2020 folgende   

2. Änderung der Verbandssatzung beschlossen:  
 

Artikel I 

 

§ 10 

Verbandsvorsitzender 
 

(3) Der Verbandsvorsitzende vollzieht die Beschlüsse der Verbandsversammlung. Er erledigt 

in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nach der Thüringer Gemeinde- und 

Landkreisordnung kraft Gesetzes dem Bürgermeister zukommen. Zur Erledigung der 

laufenden Angelegenheiten ist er berechtigt, zum Abschluss von bürgerlich-rechtlichen 

und öffentlich-rechtlichen Verträgen (z. Bsp. Kauf-, Miet-, Pacht-, Leasing-, 

Werklieferungs- und Dienstleistungsverträge; Straßenbaukosten-, Anschlussbeitrags- 

und Benutzungsverträge) und die Vornahme sonstiger bürgerlich-rechtlicher und 

öffentlich-rechtlicher Rechtshandlungen (grundbuchrechtliche Erklärungen, Kündigungen, 

Rücktritte) bis zu einer Wertgrenze des Rechtsverhältnisses von 25.000 Euro, einmaliger 

oder jährlicher laufender Belastungen.  
 

Artikel II 
 

Die 2. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserleitungsverbandes „Ost-

Obereichsfeld“ Helmsdorf (WLV) tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Helmsdorf, den 17.12.2020 
 
 

gez. Metz    - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 



Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld 

- 753 - 

Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld / Nr.: 72                               Heilbad Heiligenstadt, den 22.12.2020 

Vollzug der Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit 

dem Bovinen Virusdiarrhoe-Virus 1 (BVDV-Verordnung) in der Fassung 

vom 27. Juni 2016 (BGBl. I. S. 1483) i. V. m. der Delegierten 
Verordnung 2020/689 der Kommission 
 

Anordnung von Untersuchungen und Bestimmungen zum Verbringen 
von Rindern 
 

Das Veterinäramt des Landkreises Eichsfeld erlässt gegenüber den Haltern, die ihre Rinder im 

Landkreis Eichsfeld halten, folgende 

 

Allgemeinverfügung 

 

I. Ab dem 1. Januar 2021 dürfen in Thüringer Rinderbestände nur noch Rinder aus BVDV-

unverdächtigen Beständen im Sinne von § 1 Nummer 2 der BVDV-Verordnung in der 

derzeit gültigen Fassung oder ab dem 21. April 2021 aus Beständen, die den Status „frei 

von BVD“ gemäß Art. 18 der Delegierten Ver-ordnung (EU) 2020/ 689 aufweisen, 

verbracht werden. Ausnahmen können von der zuständigen Behörde genehmigt werden, 

soweit es sich um BVD-unverdächtige Tiere im Sinne der Definition des § 1 Nr. 1a der 

BVDV-Verordnung oder um Tiere handelt, die nicht nach Art. 9 (1) der Delegierten 

Verordnung (EU) 2020/ 689 als Verdachtsfall oder nach Art. 9 (2) als bestätigter Fall 

gelten. 

 

II. Sofern trächtige Muttertiere aus amtlich anerkannten BVDV-unverdächtigen Beständen 

oder aus Be-ständen, die den Status „frei von BVD“ gemäß Art. 18 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2020/ 689 auf-weisen, in Rinderbestände in Thüringen verbracht 

werden sollen, müssen sie vor ihrer Verbringung,  

a. sofern sie mindestens 150 Tage trächtig sind, individuell mit negativem Ergebnis 

auf BVDV-Antikörper untersucht worden sein, oder, 

b. sofern sie weniger als 150 Tage trächtig sind, aus Beständen stammen, in denen 

serologische Tests zum Nachweis von BVDV-Antikörpern mit negativem Ergebnis 

an mindestens fünf Tieren jeder Gruppe durchgeführt wurden, mit denen die 

Rinder während der bisherigen Trächtigkeit gemeinsam gehalten wurden. 

 

III. Sofern es sich um trächtige Muttertiere handelt, welche die Bedingungen nach Punkt II 

nicht erfüllen, müssen sie vor ihrer Verbringung 

a. einer 21-tägigen Quarantäne unterzogen werden und bei einer nach mindestens 

21 Tagen der Quarantäne entnommenen Probe mit einer in der amtlichen 

Methodensammlung beschriebenen Methode mit negativem Ergebnis auf BVDV-

Antikörper untersucht worden sein, oder 

b. vor der Besamung, die der gegenwärtigen Trächtigkeit voranging, positiv auf 

Antikörper gegen BVDV getestet worden sein. 

 

IV. Jeder Bestand mit einem BVDV-positiven Ergebnis der virologischen Untersuchung auf 

BVDV-Antigen oder –Genom oder mit einem Verdachtsfall oder mit einem bestätigten 

Fall nach Art. 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/ 689, unterliegt einer 

Verbringungssperre auf Grundlage § 38 Abs. 11 TierGesG i.V.m. § 6 Nr. 18 TierGesG. 

Die Verbringungssperre wird durch das Veterinäramt Landkreis Eichsfeld aufgehoben, 

wenn  

a. alle Tiere mit einem positiven Untersuchungsergebnis auf BVDV aus dem 

Bestand entfernt wur-den, und 

b. alle übrigen Rinder des Bestandes auf BVDV-Antigen oder -Genom mit negativen 

Ergebnissen untersucht wurden, und 

c. alle Kälber, die in utero mit BVDV hätten infiziert werden können, isoliert 

geboren und gehalten wurden, bis sie mit einem negativen Ergebnis auf BVDV-

Antigen oder -Genom untersucht wor-den sind. 
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V. Ausnahmen von der Verbringungssperre gemäß Ziffer IV können durch das Veterinäramt 

Landkreis Eichsfeld in Form einer Einzeltierverbringung genehmigt werden, sofern die 

Tiere unmittelbar zur Schlachtung transportiert werden oder wenn folgende 

Anforderungen erfüllt sind: 

Die zu verbringenden Tiere weisen ein negatives Untersuchungsergebnis auf BVDV-

Antigen oder –Genom auf und 

a. werden einer 21-tägigen Quarantäne unterzogen und sind im Falle von 

trächtigen Rindern mithilfe einer in der amtlichen Methodensammlung 

beschriebenen Methode bei einer nach mindestens 21 Tagen der Quarantäne 

entnommenen Probe mit negativem Ergebnis auf BVDV-Antikörper untersucht 

worden, oder 

b. sind mithilfe einer in der amtlichen Methodensammlung beschriebenen Methode 

vor der Verbringung oder im Falle von trächtigen Rindern vor der Besamung, die 

der gegenwärtigen Trächtigkeit voranging, positiv auf Antikörper gegen BVDV 

getestet worden. 

 

VI. Zur Überwachung der Freiheit der Thüringer Rinderbestände von BVDV-Infektionen und 

zur Vorbereitung auf die künftige serologische Überwachung auf BVDV-Antikörper des 

Status „frei von BVD“ gemäß Anhang IV Teil IV Kapitel 1 Abschn. 2 Nr. 1 c, iii der 

Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 hat jeder Halter von Rindern jährlich eine nach 

behördlicher Vorgabe bestimmte Stichprobe von Rindern seines Bestandes blut- oder 

milchserologisch auf BVDV-Antikörper untersuchen zu lassen. 

 

VII. Die sofortige Vollziehung der Ziffern I bis V wird angeordnet.  

 

VIII. Diese Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden 

Tag wirksam. 

 

IX. Diese Verfügung ergeht kostenfrei. 
 

Begründung 
 

I. Sachverhalt 
 

Die Infektion mit dem Bovinen Virusdiarrhoe Virus (BVDV) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche 

der Rinder. Sie wird in Deutschland seit dem 01.01.2011 staatlich bekämpft. Seitdem ist ein 

kontinuierlicher Rückgang der Zahl BVDV-infizierter Bestände zu verzeichnen. Die Tilgung der 

Tierseuche Bovine Virusdiarrhoe / Mu-cosal Disease wurde erfolgreich abgeschlossen und 

deshalb ist die schnellstmögliche Anerkennung des gesamten Freistaats Thüringen als BVDV-

seuchenfreie Region im Sinne des Art. 36 der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung 

einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) ab 21. April 2021 bei 

der EU das Ziel. Ein solcher Status ermöglicht es dann, durch verpflichtende Zusatzgarantien 

beim Verbringen von Rindern, die Rinderbestände in Thüringen vor BVDV-Neuinfektionen zu 

schützen. Mit Stand 11. Dezember 2020 gibt es keine bekannten BVDV-Infektionen in 

Thüringen. Die zwei letzten persistent infizierten Tiere (PI-Tiere) wurden am 3. August 2019 aus 

dem betroffenen Rinderbestand entfernt. Diese mit hohem Aufwand erreichte positive 

epidemiologische Situation gilt es zum Schutz der Thüringer Rinder-bestände zu sichern, da ein 

Eintrag der BVDV-Infektion nicht nur zum Leid der Tiere durch die Erkrankung, sondern auch zu 

massiven wirtschaftlichen Folgen für den betroffenen Betrieb führen würde.  

 

Eine der Voraussetzungen für die Gewährung des Status „frei von Boviner Virusdiarrhoe“ für 

Thüringen ist gemäß Art. 72 Buchstabe f in Verbindung mit Anhang IV Teil VI Kapitel 2 

Abschnitt 1 Buchstabe a der Dele-gierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission vom 17. 

Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments 

und des Rates hinsichtlich Vorschriften betreffend Überwa-chung, Tilgungsprogramme und den 

Status „seuchenfrei“ für bestimmte gelistete und neu auftretende Seu-chen (ABl. L 174 vom 

3.6.2020) der Nachweis, dass durch eine Kombination von regelmäßigen virologischen und 

serologischen Untersuchungen das Nichtvorhandensein des Virus im Bestand nachgewiesen 

wird. 
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II. Rechtliche Würdigung 

 

Die Zuständigkeit des Veterinäramt Landkreis Eichsfeld zum Erlass dieser Allgemeinverfügung 

beruht auf § 1 Abs. 2 des Thüringer Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG) in der derzeit 

gültigen Fassung. Danach sind die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der 

Landkreise und kreisfreien Städte (VLÜÄ) zuständige Behörden für die Anordnungen zur 

Tierseuchenbekämpfung, sofern dies nicht anderweitig abweichend be-stimmt ist.  

Die Allgemeinverfügung wird auf Grundlage von § 38 Absatz 11 i. V. m. § 24 Abs. 3 sowie § 6 

Abs. 1 Nr. 10, Nr. 11c, Nr. 12 und Nr. 18 Tiergesundheitsgesetz erlassen. Die Anordnung der 

festgelegten Regelungen ist möglich, sofern dies durch den Gesetzgeber nicht anderweitig 

erfolgt ist. Die in der Allgemeinverfügung aufgenommenen Anforderungen gehen über die 

Festlegungen der BVDV-Verordnung in der derzeit gelten Fassung hinaus und sind notwendig, 

um die BVD-virusfreie und hochempfängliche Rinderpopulation vor einem Viruseintrag zu 

schützen. 

Die Anordnung in Ziffer I ist auf § 38 Abs. 11 i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 11 c Tiergesundheitsgesetz 

gestützt. Da-nach kann die zuständige Behörde Maßnahmen anordnen, die in 

Rechtsverordnungen des Bundes oder anderweitig noch nicht erlassen wurden, sofern es aus 

Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich ist. Hier wurde im Hinblick auf die künftig 

geltenden Regelungen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission die 

Anordnung getroffen, dass nur Rinder aus BVDV-unverdächtigen Beständen eingestellt werden 

dürfen. So soll der Schutz der hochempfänglichen virusfreien Thüringer Bestände vor einer Ein-

schleppung des BVD-Virus über den Handel mit lebenden Tieren sichergestellt werden.  

 

Die Anordnungen in den Ziffern II bis V sind auf § 38 Abs. 11 i.V.m. § 24 Abs. 3 sowie § 6 Abs. 

1 Nr. 10, Nr. 12 und Nr. 18 Tiergesundheitsgesetz gestützt. Auch hierfür gilt, dass der Erlass 

solcher Regelungen möglich ist, sofern dies durch den Gesetzgeber nicht anderweitig erfolgt ist.  

Dies gilt für die hier getroffene Regelung in Ziffer II und III des Tenors zu tragenden Tieren, da 

aufgrund der biologischen Besonderheiten der Erkrankung eine Ansteckung der Mutter in der 

Trächtigkeit zu einer in-trauterin nicht nachweisbaren Infektion des Kalbes führen kann. Solche 

infiziert geborenen Kälber sind je nach Infektionszeitpunkt in utero persistent infiziert (PI-Tiere) 

und als solche die potentesten Ansteckungs-quellen, da diese Tiere hochgradig BVD-Virus mit 

allen Se- und Exkreten nach ihrer Geburt ausscheiden. Zum Schutz der BVDV-freien Bestände 

in Thüringen, die hochempfänglich für einen BVD-Viruseintrag sind, ist es daher notwendig, 

dass durch gezielte individuelle Untersuchungen von tragenden Tieren vor der Ver-bringung 

oder Besamung, gegebenenfalls in Verbindung mit Quarantänemaßnahmen, ein BVD-Virus-

Eintrag verhindert wird. Die hier angeordneten Maßnahmen entsprechen den Regelungen der 

Delegierten Verordnung (EU) 2020/689, welche ab 21. April 2021 unmittelbar geltendes Recht 

sein werden. Auf der Basis der Festlegung nach Ziffer II ist es mit vertretbarem Aufwand und 

angemessener Sicherheit möglich, die Über-tragung von BVDV in den Zielbetrieb 

auszuschließen, ohne die Tiere quarantänisieren zu müssen. Die Re-gelungen entsprechen dabei 

den zukünftigen Anforderungen gemäß Anhang IV, Teil VI, Kapitel 1 Abschnitt 1 Nummer 1 

Buchstabe c, ii, 2. Tiret der Delegierten Verordnung 2020/689 der Kommission. 

 

Die anderweitig ebenfalls nicht geregelten Anordnungen gemäß Punkt IV, dass bei positivem 

Virusnachweis die Tiere grundsätzlich einer Verbringungssperre unterliegen oder der Möglichkeit 

der Verbringung von Rin-dern aus solchen Beständen nur mit zusätzlichen Untersuchungen 

gemäß Ziffer V des Tenors, sind notwen-dig, um einer Verschleppung von Virus in andere 

Bestände vorzubeugen. Die bisherige BVDV-Verordnung sieht gemäß § 5 ebenfalls eine 

Verbringungssperre für Rinderbestände mit einem BVDV-Nachweis innerhalb eines Zeitraumes 

von 40 Tagen vor. Die Anordnung unter Ziffer IV geht über diese nationale Regelung hin-aus, 

entspricht jedoch grundsätzlich der europäischen Rechtssetzung, die ab 21. April 2021 

Anwendung findet. Die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Verbringungssperre 

aufgehoben werden kann, entspricht den Regelungen gemäß Anhang IV Teil VI Kapitel 1 

Abschnitt 4 Nummer 3 der Delegierten Ver-ordnung 2020/689 der Kommission. Damit werden 

einerseits die rechtlichen Voraussetzungen für die Ge-währung des Status „frei von BVD“ für 

das Gebiet des Freistaates Thüringen geschaffen sowie andererseits die Anforderungen für einen 

Rinderbestand festgelegt, die erfüllt sein müssen, damit der Status „frei von BVD“ auf 

Betriebsebene nach einem BVD-Virusnachweis wiedererlangt werden kann. 
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In Ziffer V des Tenors sind die Anforderungen festgelegt, die eingehalten werden müssen, wenn 

Rinder aus einem Bestand mit BVDV-Nachweis verbracht werden sollen. Die Absicherung über 

zusätzliche Untersu-chungen ist notwendig, um eine Virusverschleppung aus infizierten 

Beständen sicher zu vermeiden. Die hier festgelegten Voraussetzungen vor einer Verbringung 

der Tiere entsprechen Anhang IV Teil VI Kapitel 1 Ab-schnitt 1 Nummer 1 Buchstabe c, iii der 

Delegierten Verordnung 2020/689 der Kommission. Diese Festle-gungen sind in Vorgriff auf die 

neue europäische Rechtssetzung notwendig, da der Status „frei von BVD“ durch Rinderbestände 

nur erreicht werden kann, wenn BVD-unverdächtige Rinder eingestellt werden. Wenn diese 

Tiere jedoch aus nicht unverdächtigen Betrieben oder aus nicht BVD-freien Betrieben stammen, 

sind diese zusätzlichen Untersuchungen notwendig. 

Die Anordnung der Untersuchungen in Ziffer II-IV der Allgemeinverfügung beruht auch auf § 3 

Abs. 3 Nr. 1 der BVDV-Verordnung. Danach kann die zuständige Behörde die Untersuchung der 

Rinder eines bestimmten Gebietes auf Vorliegen einer BVDV-Infektion anweisen, wenn dies aus 

Gründen der Seuchenbekämpfung erforderlich ist.  

 

Die Anordnungen in der Ziffer VI ist auf § 38 Abs. 11 i.V.m. § 24 Abs. 3 sowie § 6 Abs. 1 Nr. 10 

Tiergesund-heitsgesetz gestützt. Auch hierfür gilt, dass der Erlass solcher Regelungen möglich 

ist, sofern dies durch den Gesetzgeber nicht anderweitig erfolgt ist. Gemäß Anhang IV Teil IV 

Kapitel 2 Abschn. 2 Nr. 1 b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 der Kommission kann 

der Status „frei von BVD“ einer Zone (hier: Thüringen, voraussichtlich ab 21. April 2021) nur 

aufrechterhalten werden, wenn entsprechende Untersuchungen auf BVD durchgeführt werden. 

Derzeit basiert die Überwachung auf der virologischen Untersuchung aller Einzeltiere auf das 

BVD-Antigen oder –Genom. Die genannte Delegierte Verordnung lässt zukünftig jedoch auch 

eine jährliche serologische Überwachung auf BVDV-Antikörper auf Bestandsebene oder eine 

Kombination aus virologischen und serologischen Untersuchungen zu. Die Umstellung von einer 

rein virologischen Einzeltieruntersuchung zu einer serologischen Bestandsüberwachung bedarf 

einer Übergangszeit, da in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des Impfverbots die 

Interpretierbarkeit der Befunde serologischer Untersuchungen auf BVDV-Antikörper aufgrund 

seropositiver Rinder infolge einer Impfung oder transienten Infektion eingeschränkt sein kann. 

Zudem werden PI-Tiere durch die serologischen Untersuchungen erst mit einem Zeitverzug 

erkannt werden können. Deshalb wurde unter VI. festgelegt, dass im Vorgriff auf vorgenannte 

Regelung und zur Vorbereitung der Umstellung auf eine serologische Überwachung auf BVDV-

Antikörper jeder Halter von Rindern jährlich eine nach behördlicher Vorgabe bestimmte 

Stichprobe von Rindern seines Bestandes blut- oder milchserologisch auf BVDV-Antikörper 

untersuchen zu lassen hat.  

 

Alle Anordnungen wurden in pflichtgemäßer Ausübung des eingeräumten Ermessens erlassen:  

Es stehen zunächst keine Gründe der Seuchenbekämpfung entgegen. In Anbetracht der unter 

Abschnitt I der Gründe dargelegten epidemiologischen Situation in Thüringen und des erreichten 

Standes der Tilgung der Tierseuche muss der unerkannten Einschleppung durch den Tierhandel 

mit Rindern aus nicht unverdächtigen Beständen und / oder über intrauterin infizierte Kälber 

durch sogenannte „Trojanische Kühe“ vorgebeugt werden. Die Einstallungsanordnung unter I. 

und die über das von der BVD-Verordnung geforderte Maß hinausgehenden Untersuchungen, 

wie unter II bis VI. angeordnet, erhöhen die Sicherheit, dass es zu keiner BVDV-Einschleppung 

in einen freien Bestand kommen kann. 

 

Die angeordneten Maßnahmen verstoßen auch nicht gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit. Sie verfolgen zuvorderst den Zweck der Förderung der Tiergesundheit als 

Bestandteil des Tierschutzes, der Verhinderung von Reinfektionen und der Verhinderung 

volkswirtschaftlicher Schäden und dienen damit dem öffentlichen Interesse. Zur Förderung der 

allgemeinen und spezifischen Tiergesundheit sind Seuchen zu bekämpfen und, soweit möglich, 

zu tilgen. Die im Zuge der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen sind unerlässliche 

Komponenten bei der BVDV-Bekämpfung. Insbesondere die große Zahl bereits BVDV-

unverdächtiger Betriebe hat ein hohes Interesse daran, weiterführende Schutzmaßnahmen auf 

Grundlage der angestrebten Erklärung der Seuchenfreiheit in Anspruch nehmen zu können, um 

diese Seuchenfreiheit sicherzustellen.  
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Zur Verfolgung dieser Zwecke sind die Untersuchungsgebote geeignete Maßnahmen, um die 

BVDV-Freiheit der Rinderpopulation in Thüringen kontinuierlich zu sichern und darüber hinaus 

die notwendigen Belege dazu zu schaffen für eine Anerkennung von Thüringen als BVDV-freie 

Region.  

 

Um eine Anerkennung des Status „frei von BVD“ auf Betriebs- und Landesebene durch die EU zu 

erreichen, sind die genannten Untersuchungen erforderlich. Es gibt keine alternativen 

Möglichkeiten, mit denen die angestrebten Ziele gleich gut erreicht werden könnten und die 

gleichzeitig weniger einschneidend sind. Sie gehen auch nicht über die europäischen 

tierseuchenrechtlichen Anforderungen in Bezug auf BVD, die ab 21. April 2021 Anwendung 

finden, hinaus. 

 

Untersuchungsanordnungen sind ferner angemessen, da das öffentliche Interesse an der 

Bekämpfung der Seuche das Interesse der Rinderhalter am freien Bestimmungswillen über ihr 

Eigentum überwiegt. Da die im Rahmen der BHV1-Bekämpfung gemäß der entsprechenden 

BHV1-Verordnung zu entnehmenden Blutproben gleichzeitig auf BVD - wie unter VI. 

angeordnet- mit untersucht werden können, entsteht hierfür auch kein zusätzlicher logistischer 

oder finanzieller Aufwand für den Tierhalter. Die Laborkosten im Rahmen dieser BVD-

Untersuchungen werden vom Land getragen.  

Jegliche Seuchenbekämpfung dient neben der Förderung der allgemeinen und spezifischen 

Tiergesundheit auch der Gewährleistung des Tierschutzes, je nach Erkrankungsart dem 

Verbraucherschutz ebenso wie der wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes. Eine BVDV-

Infektion kann zu massiven klinischen Erscheinun-gen und damit wirtschaftlichen Einbußen 

führen. Auch die erforderlichen seuchenprophylaktischen Maß-nahmen, um bereits sanierte 

Betriebe vor Reinfektionen zu schützen, bedeuten für diese Unternehmen nicht unerhebliche 

wirtschaftliche Aufwendungen für Biosicherheitsmaßnahmen, welche nicht durch den Betrieb 

selbst, sondern die Tierhaltungen in der Region mit niedrigerem seuchenhygienischen Status 

bedingt wer-den. Aus dem Vorgenannten ergibt sich, dass das öffentliche Interesse an den 

angeordneten Maßnahmen die Interessen der dadurch betroffenen Tierhalter am freien 

Bestimmungswillen über ihr Eigentum überwiegt. Dem Interesse der betroffenen Tierhalten, mit 

ihren Tieren nach Belieben verfahren zu können, stehen mög-liche erhebliche 

volkswirtschaftliche Schäden, der Schutz der freien Bestände und der Tierschutz als zwin-gende 

Gründe gegenüber. Zudem dienen die angeordneten Maßnahmen dazu, die Anerkennung von 

Thüringen als BVDV-freie Region zu erreichen, was mit einer Verbesserung der 

Handelsmöglichkeiten einher-geht. Da dies allen Rinderhaltern zugutekommt, dienen die 

Maßnahmen letztlich auch den Interessen der von den Maßnahmen betroffenen Tierhalter. 

Darüber hinaus sind in Ziffer I, II, III und V der Allgemeinverfügung Ausnahmemöglichkeiten 

vorgesehen. So kann beispielsweise bei Rinderhaltungen, bei denen aufgrund von betrieblichen 

und / oder züchterischen Erwägungen tragende Tiere aus nicht anerkannt freien Betrieben 

eingestellt werden sollen, ein Zukauf auf Antrag genehmigt werden, wenn durch die 

vorgesehenen Maßnahmen gemäß III. und V (z.B. Quarantäne im Herkunftsbestand in 

Verbindung mit serologischen Untersuchungen) sichergestellt ist, dass dadurch kein 

Infektionsrisiko für den restlichen Bestand erwächst. 

 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung unter Ziffer VII. dieser Allgemeinverfügung wurde auf 

der Grund-lage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der derzeit 

gültigen Fassung erlassen. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfordert ein besonderes 

Vollzugsinteresse, das über jenes hinausgeht, das den Bescheid rechtfertigt. Aufgrund des in 

Thüringen erreichten hohen BVDV-Freiheitsgrades ist es aus fachlichen und rechtlichen Gründen 

erforderlich, die angeordneten Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug zu vollziehen, wobei die 

Maßnahmen sowohl im öffentlichen Interesse wie im Inte-resse der gefährdeten Tierhalter 

unbedingt erforderlich sind. Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, dass die zur 

wirksamen Seuchenbekämpfung erforderlichen Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug durchge-

führt werden können. Ein BVD-Viruseintrag in einen BVD-freien Bestand führt bei tragenden 

Muttertieren, in Abhängigkeit vom Trächtigkeitsstatus, zur Induzierung persistent infizierte 

Kälber, die post partum hohe Mengen an BVD-Virus mit allen Se- und Exkreten ausscheiden.  
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Die Infektion dieser geborenen PI-Tiere kann erst erkannt werden, wenn die betreffenden 

Kälber geboren werden, da mit der Tierkennzeichnung entnommene Ohrstanzproben zu diesem 

Zeitpunkt von jedem geborenen Tier untersucht werden. So werden BVD-Infektionen im 

Bestand erst zeitverzögert, spätestens nach neun Monaten erkannt, wenn schwere klinische 

Symptome bei infizierten Tieren ausbleiben. Eine möglichst frühzeitige Erkennung des BVD-

Viruseintrages ist jedoch essentiell, um schnellstmöglich Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen 

(Entfernung von PI-Tieren, Untersuchung des Bestandes; Verbringungssperre) ergreifen zu 

können und um dadurch Tierleid durch klinische Symptome und wirtschaftliche Verluste 

aufgrund des Rückganges der Herdenleis-tung, Kälberverluste und der Verbringungssperre 

sowie die Verbreitungsgefahr des BVD-Virus in andere hochempfängliche Bestände zu 

minimieren. Diesem besonderen öffentlichen Interesse stehen keine vorran-gigen oder 

gleichwertigen Interessen des Tierhalters gegenüber, die es rechtfertigen könnten, die 

Wirksam-keit der Allgemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren 

unanfechtbaren Entscheidung über einen möglichen Widerspruch hinauszuschieben. 

 

Zu Ziffer VIII: Nach § 41 Abs. 4 Satz 3 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung gilt eine Allgemeinverfügung zwei Wochen nach 

der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein 

hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag, 

bestimmt werden (§ 41 Abs. 4 Satz 4 ThürVwVfG). Von dieser Ermächtigung wurde unter Ziffer 

4 der Allgemeinverfügung Gebrauch gemacht, da die angeordneten tier-seuchenrechtlichen 

Maßnahmen keinen Aufschub dulden. 

Die Allgemeinverfügung wird auf der Grundlage des § 41 Abs. 3 Satz 2 ThürVwVfG öffentlich 

bekannt gege-ben. Dabei war zu berücksichtigen, dass der Adressatenkreis so groß ist, dass er, 

bezogen auf Zeit und Zweck der Regelung, vernünftigerweise nicht mehr in Form einer 

Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann.  

Von einer Anhörung wurde auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nr. 4 ThürVwVfG abgesehen. Im 

Rahmen der Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der vorliegenden 

Sachlage die Anhörung der Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge geführt 

hätte. 

 

Die Kostenentscheidung unter Ziffer IX. der Allgemeinverfügung ergibt sich aus § 28 Nr. 1 

ThürTierGesG. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines Monats nach deren Bekanntgabe 

Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Veterinäramt 

des Landkreises Eichsfeld, Friedensplatz 1, 37339 Leinefelde-Worbis OT Worbis oder bei jeder 

anderen Dienststelle des Landkreises Eichsfeld, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt 

einzulegen. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Elze 

Amtstierärztin 

 

 

Hinweis: 

 

Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfügung werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 

32 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes zur Vorbeugung und Bekämpfung von Tierseuchen 

(Tiergesundheitsgesetz- TierGesG) mit Geldbußen bis zu 30.000 € geahndet. 
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Bekanntmachung der Genehmigung zum Abschluss einer 

Zweckvereinbarung zwischen den Gemeinden Teistungen und Ferna 

über die „Bereitstellung der erforderlichen Plätze in 
Kindereinrichtungen“ auf die Gemeinde Teistungen 
 

Die Beschlüsse zum Abschluss der Zweckvereinbarung über die „Bereitstellung der 

erforderlichen Plätze in Kindereinrichtungen“ auf die Gemeinde Teistungen wurden von beiden 

beteiligten Gemeinden gefasst. 

 

Die Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Teistungen (aufnehmende Gemeinde) und der 

Gemeinde Ferna (abgebende Gemeinde) wurde mit den Bescheiden des Landratsamtes des 

Landkreises Eichsfeld vom 21.12.2020 als zuständige Aufsichtsbehörde gemäß § 11 Abs. 2 i. V. 

m. § 46 Abs. 1 Nr. 3 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit – 

ThürKGG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom  23.07.2013 (GVBl. S. 194, 201) genehmigt. 

 

Der Verfügungstenor der Genehmigungen lautet: 

 

1. Die zwischen der Gemeinde 

Teistungen als aufnehmende Gemeinde  (Beschluss-Nr. 6/2020 v. 26.02.2020) 

 

und der Gemeinde 

 

Ferna  als abgebende Gemeinde  (Beschluss-Nr. 16/2020 v. 20.07.2020) 

 

abgeschlossene Zweckvereinbarung wird gem. § 11 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die 

kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) genehmigt.  

 

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. 

 

Hiermit wird gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 ThürKGG der Abschluss der Zweckvereinbarung sowie 

die erforderliche Genehmigung amtlich bekannt gemacht.  

 

Hinweis: Die beteiligten Gebietskörperschaften sollen in der für die Bekanntmachung ihrer 

Satzungen vorgesehenen Form auf die Veröffentlichung der Aufsichtsbehörde 

entsprechend § 12 Abs. 1 Satz 4 ThürKGG hinweisen. 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 21.12.2020 

 

 

Dr. Henning 

Landrat 
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Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe „Bereitstellung der 

erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen“ auf die Gemeinde 

Teistungen 
 

Aufgrund des § 3 Abs. 2 S. 1 - 3 ThürKitaG vom 18. Dezember 2017 (GVBl. 2017, S. 276), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 383) schließen 

 

die Gemeinde Teistungen (als aufnehmende Gemeinde), 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Christoph Krukenberg 

 

und 

 

die Gemeinde Ferna (als die abgebende Gemeinde), 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn Erich Oberkersch 

 

folgende Zweckvereinbarung nach den §§ 7 ff. des Thüringer Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 

(GVBl. 2001, S. 290) in der jeweils gültigen Fassung ab: 

 

§ 1 

Aufgaben 

 

(1) Für die Betreuung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt, die ihren 

Hauptwohnsitz in der abgebenden Gemeinde haben, stellt die aufnehmende Gemeinde 

die erforderlichen Plätze gemäß § 3 Abs. 2 S. 1 ThürKitaG in ihren 

Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Die Betreuung erfolgt in der 

Kindertageseinrichtung „Katholischer Kindergarten Sankt Andreas“ in Teistungen oder in 

der Kindertageseinrichtung „Katholischer Kindergarten Sankt Elisabeth“ in Neuendorf. Im 

Übrigen bestimmen sich die Aufgaben entsprechend der Vorschriften des ThürKitaG und 

der einschlägigen Rechtsverordnungen.  

 

§ 2 

Übertragung der Betreibung an einen anderen Träger 

 

(1) Die aufnehmende Gemeinde hat im Vertrag zur Betreibung der Kindertagesstätten 

„Katholischer Kindergarten Sankt Andreas“ und „Katholischer Kindergarten Sankt 

Elisabeth“ in Teistungen vom 26.11.2020 die Betreibung an den freien und 

gemeinnützigen Träger „Katholische Pfarrgemeinde Sankt Andreas“ in Hundeshagen 

übertragen. Der Träger erlässt für die Kindertagesstätten „Katholischer Kindergarten 

Sankt Andreas“ und „Katholischer Kindergarten Sankt Elisabeth“ jeweils eine 

Benutzungs- und eine Entgeltordnung, die auch für die Aufnahme von Kindern aus der 

abgebenden Gemeinde gilt. Die aufnehmende Gemeinde stimmt die Modalitäten der 

Benutzung und der Entgelterhebung mit dem jeweiligen Träger gemäß § 21 Abs. 4 

ThürKitaG ab. Sie gelten auch für die Aufnahme von Kindern aus der abgebenden 

Gemeinde. 

 

(2) Für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen gelten die Haushaltsgrundsätze der 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der Betreiber erstellt jährlich für jede 

Kindertageseinrichtung einen Haushaltsplan, die der Zustimmung der aufnehmenden 

Gemeinde bedürfen. Die aufnehmende Gemeinde bestätigt die Haushaltspläne in 

schriftlicher Form, nachdem die abgebende Gemeinde dazu angehört wurde.  

 

§ 3 

Aufnahme 

 

(1) Die Kinder der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten Gemeinden sind gleichrangig in 

der Reihenfolge ihrer Anmeldung in die Kindertageseinrichtungen aufzunehmen. Die 

Anmeldung erfolgt durch die Erziehungsberechtigten beim Träger.  
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(2) Kinder aus Gemeinden, die nicht an dieser Zweckvereinbarung beteiligt sind, können im 

Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 ThürKitaG bzw. § 5 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch (SGB VIII) aufgenommen werden, soweit in den 

Kindertageseinrichtungen noch Kapazitäten vorhanden sind und noch keine Warteliste 

besteht. Das Weitere zur Aufnahme auswärtiger Kinder regelt der Vertrag zur Betreibung 

der Kindertageseinrichtungen. 

 

§ 4 

Elternbeiträge, sonstige Einnahmen 

 

(1) Zur Deckung der Kosten des Betriebes der Kindertageseinrichtung erhebt die 

aufnehmende Gemeinde entsprechend den Regelungen des ThürKitaG und der hierauf 

beruhenden Verordnungen angemessene Elternbeiträge (§ 29 Abs. 1 ThürKitaG). Die 

Beiträge werden sozial gestaffelt. Das Nähere regelt die Gebührensatzung. 

 

(2) Wurde die Betreibung der Kindertageseinrichtung auf einen freien gemeinnützigen Träger 

übertragen, so richtet sich die Höhe der Elternbeiträge nach dem gesondert zwischen der 

aufnehmenden Gemeinde und dem freien Träger abgeschlossenen Vertrag. Die Beiträge 

werden sozial gestaffelt. Das Nähere regelt die Entgeltordnung des freien Trägers. Die 

Einziehung der Elternbeiträge obliegt dem Träger.   

 

§ 5 

Finanzierung der ungedeckten Betriebskosten 

 

(1) Die abgebende Gemeinde erstattet der aufnehmenden Gemeinde anteilig nach der Zahl 

der betreuten Kinder die nicht durch Spenden und Elternbeiträge gedeckten 

Betriebskosten. Die Erstattung erfolgt jeweils nach Abschluss der Jahresrechnung. 

 

(2) Wurde die Betreibung der Kindertageseinrichtungen auf einen freien gemeinnützigen 

oder sonstigen Träger übertragen, so richtet sich die Höhe des insgesamt durch die 

Kommunen zu tragenden Zuschusses nach dem gesondert durch die aufnehmende 

Gemeinde mit dem jeweiligen Träger abgeschlossenen Vertrag zur Erstattung der 

Betriebskosten der Kindertageseinrichtung. 

 

(3) Bis zur Abschlussrechnung werden vierteljährlich Abschlagszahlungen pro Kind durch die 

abgebende Gemeinde entrichtet. Die Abschlagszahlungen sind jeweils zum 15. des 

letzten Monats im Quartal fällig.  

Ergibt sich nach Vorliegen der Jahresrechnung, dass die gezahlten Abschlagszahlungen 

den insgesamt durch eine Gemeinde zu zahlenden Jahreszuschuss über- oder 

unterschreiten, erfolgt der Ausgleich bis zum 30. Juni des Folgejahres. Um große Nach- 

bzw. Rückzahlungen im Folgejahr zu vermeiden, wird zum Stichtag 30. September eine 

Hochrechnung der Einnahmen und Ausgaben der Zweckvereinbarung vorgenommen. 

Eine entsprechende Anpassung der Höhe des Abschlages erfolgt mit der Zahlung im 4. 

Quartal. 

Die Höhe der Abschlagszahlung je angemeldetem Kind wird nach dem Jahresabschluss 

jährlich neu für das kommende Jahr festgelegt.  
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§ 6 

Berechnung der ungedeckten Betriebskosten 

 

(1) Die Höhe der ungedeckten Betriebskosten berechnet sich folgendermaßen: 

 

laufende 

Nummer 

Ausgabearten/Einnahmearten Gruppe im  

Gruppierungsplan 

1 Personalausgaben pädagogisches Fachpersonal 40-47 

2 Personalausgaben übriges Personal 40-47 

3 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, 

usw. 

50 

4 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 

sonstige Gebrauchsgegenstände 

52 

5 Mieten und Pachten 53 

6 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anla-

gen usw. 

54 

7 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 56 

8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 57-63 

9 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64 

10 Geschäftsausgaben 65 

11 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 

12 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaus-

halts 

67a) 

13 Kalkulatorische Kosten 68 

 

Abzuziehen sind die Einnahmen für die Kindertageseinrichtungen: 

 

14 Elternbeiträge 11 

15 Übernahmen der Elternbeiträge durch das Jugendamt, 

die direkt an den/die Träger der Kindertageseinrich-

tungen gezahlt werden 

11 

16 Spenden (sofern diese nicht für Investitionen zu ver-

wenden sind) 

17 

17 Einnahmen aus der Betriebskostenpauschale bei 

Wahrnehmung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 

21 Abs. 5 ThürKitaG  

16 

 

 

(2) Um die von der abgebenden Gemeinde nach Vorlage der Jahresabschlussrechnung zu 

tragenden Kosten zu ermitteln, ist die Zahl der Kinder aus der jeweiligen Gemeinde, die 

im abgelaufenen Haushaltsjahr betreut wurden, mit den durchschnittlichen nicht 

gedeckten Betriebskosten pro Platz zu multiplizieren. 

 

(3) Wurde ein Kind nicht während des gesamten Jahres betreut (maßgebend ist die 

Anmeldung), wird es nur anteilig mitgerechnet, z. B. bei einer Betreuungszeit von sechs 

Monaten mit 6/12 = 0,5. 

 

§ 7 

Finanzierung von Investitionskosten 

 

Die für Investitionen aufzubringenden Kosten werden nach Abzug von 

Investitionskostenzuschüssen und sonstigen Leistungen Dritter (z. B. Spenden) auf die an 

dieser Zweckvereinbarung beteiligten Gemeinden anteilig nach der Kinderzahl umgelegt. 

Maßgebend ist die Zahl der im abzurechnenden Haushaltsjahr tatsächlich betreuten Kinder der 

an dieser Zweckvereinbarung beteiligten Gemeinden.  

Bei der Entscheidung über Investitionsvorhaben, welche die Investitionssumme von 10.000 € 

übersteigen, ist die abgebende Gemeinde vorher anzuhören. 
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§ 8 

Kündigung und Auseinandersetzung 

 

(1) Diese Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie ist von jedem 

Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende ordentlich kündbar. 

Die Kündigung bedarf der Schriftform.  

 

(2) Kommt ein Vertragspartner den ihm obliegenden Verpflichtungen aus dieser 

Zweckvereinbarung trotz Mahnung nicht nach, hat der andere Vertragspartner das Recht, 

den Vertrag außerordentlich zu kündigen. 

 

(3) Wird die Zweckvereinbarung aufgehoben, so haben die Beteiligten eine 

Auseinandersetzung anzustreben. § 13 ThürKGG gilt entsprechend. 

 

(4) Eingebrachte Zahlungen der abgebenden Gemeinde für Investitionsmaßnahmen werden 

im Falle einer Kündigung unter Berücksichtigung der Abschreibungen anteilig nach der 

Kinderzahl erstattet. Maßgebend ist die Kinderzahl der tatsächlich betreuten Kinder aus 

der Abschlussrechnung des Jahres, das dem Jahr der Kündigung vorausgeht. 

 

§ 9 

Streitigkeiten 

 

Können Meinungsverschiedenheiten unter den Beteiligten nicht gütlich bereinigt werden, so ist 

die zuständige Aufsichtsbehörde zur Schlichtung anzurufen. 

 

§ 10 

Inkrafttreten 

 

Die Zweckvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde und tritt 

rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft. 

 

 

Teistungen, den 18.12.2020   Ferna, den 18.12.2020 

Ort, Datum      Ort, Datum 

 

 

Christoph Krukenberg    Erich Oberkersch 

Bürgermeister     Bürgermeister 

Gemeinde Teistungen    Gemeinde Ferna 
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Trinkwasserzweckverband Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband,  
Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff 
 

Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Obereichsfeldischer 

Wasserleitungsverband“ für das Wirtschaftsjahr 2021 
 
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsar-

beit (ThürKGG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. S. 290), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 5 des Gesetz vom 23.07.2013 (GVBI. S.194, S.201) i. V. m. § 53 ff. der  Thü-

ringer Kommunalordnung (ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. 

S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278), und 

der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBI. S. 642) 

erlässt der Trinkwasserzweckverband „Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband“ folgende 

Haushaltssatzung 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er 

schließt ab 

 

1. im Erfolgsplan 

  in den Erträgen und  

  Aufwendungen mit    1.440.000,00 € 

 

2. im Vermögensplan 

  in den Einnahmen und 

  Ausgaben mit         695.300,00 € 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredit zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schaftsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

ausgefertigt 

Großbartloff, 17.12.2020 

 

König 

Verbandsvorsitzender    - Siegel - 

 

 

 

 

 

 

 



Veröffentlichungen sonstiger Stellen 

- 765 - 

Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld / Nr.: 72                               Heilbad Heiligenstadt, den 22.12.2020 

Veröffentlichungsvermerk 
Haushaltsatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Obereichsfeldischer 

Wasserleitungsverbandes“ für das Wirtschaftsjahr 2021 
 

1. Mit Beschluss Nr. 4/2020 vom 26.11.2020 hat die Verbandsversammlung die Haushaltssat-

zung 2020 beschlossen. 

 

2. Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 

15.12.2020 die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan gewürdigt.  

 Die Satzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.  

 

3. Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 22.12.2020 bis 05.01.2021 in den Räumen des 

Zweckverbandes 37359 Großbartloff, Spitzmühle 1 zu den Geschäftszeiten, öffentlich aus. 

 

4. Der Wirtschaftsplan kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den Jahresab-

schluss dieses Wirtschaftsjahres während der Geschäftszeiten in 37359 Großbartloff, 

Spitzmühle 1, eingesehen werden. 

 

 

Großbartloff, 17.12.2020 

 

 

König 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf 
 

Jahresrechnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Was-
serleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf gemäß § 25 Abs. 4 

der Thüringer Eigenbetriebsverordnung 
 

1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss Nr. 3/2020 vom 23.11.2020 den Lagebericht 

und den Jahresabschluss 2019 wie folgt festgestellt und bestätigt: 

 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2019 schließt mit einer Bilanzsumme von 6.880.474,42 €. 

 

Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 58.711,03 € festgestellt. 

Behandlung des Jahresgewinnes: 

Der festgestellte Jahresgewinn in Höhe von 58.711,03 € wird in die Rücklage (Allgemeine 

Rücklage) eingestellt. 

 

2. Entsprechend des abschließenden Prüfungsergebnisses wurden keine Beanstandungen fest-

gestellt. Von der zur Abschlussprüfung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der HLB 

Dienst & Martini GmbH, Zweigniederlassung Erfurt, wurde folgender uneingeschränkter Be-

stätigungsvermerk für den Jahresabschluss erteilt: 

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den folgenden uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:  

 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An den Wasserleitungsverbandes "Ost-Obereichsfeld", Helmsdorf  
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Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresschluss des Wasserleitungsverbandes "Ost-Obereichsfeld“, Helmsdorf, 

- bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber 

hinaus haben wir den Lagebericht des Wasserleitungsverbandes "Ost-Obereichsfeld", 

Helmsdorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vor-

schriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-  und Finanzlage des Zweckver-

bandes  zum  31. Dezember  2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und  

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Thüringer Eigen-

betriebsverordnung und deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

 

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und § 85 Abs. 2 ThürK0 unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und  

des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 

dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 

und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten 

in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lage-

bericht  

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 

der den  Vorschriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den deutschen, für Kapi-

talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen  Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen  Verhältnissen entsprechendes Bild 

der  Vermögens-, Finanz- und  Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-

stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-

teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vor-

schriften der Thüringer Eigenbetriebsverordnung und den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-

nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und  um ausreichende  geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 

erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts  

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 

Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit 

ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDVI) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-

sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen 

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage die-

ses Jahresabschlusses und des Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 

von Adressaten beeinflussen.  

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe-

absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-

trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, ir-

reführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.  

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-

vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur-

teil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Zweckverbandes abzugeben. 
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Anga-

ben. 

 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob ei-

ne wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere 

Prüfungsurteile zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungs-

nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.  

 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-

genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  tat-

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage des Zweckverbandes vermittelt.  

 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-

zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverban-

des. 

 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien-

tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen 

Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden  Annahmen geben wir nicht 

ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko,  dass künftige Ereignisse we-

sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.  

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

 

 

Erfurt, den 28. Oktober 2020 

 

HLB Dienst & Martini GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

- Siegel - 

 

Prof. Dr. Schneider   Heinz-Peter Mertens 

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
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3. Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 22.12.2020 

bis 08.01.2021 während der allgemeinen Sprechzeiten (Mo.-Do. 8:00-12:00 Uhr und 

13:00-16:00 Uhr) am Sitz des Verbandes in 37351 Helmsdorf, Hauptstraße 3, aus. 

 

 

Helmsdorf, 24.11.2020 

 

 

Metz      - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8, 

37327 Leinefelde-Worbis 
 

Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes "Oberes Leinetal" für 
das Wirtschaftsjahr 2021 
 

Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsar-

beit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBI. S. 290), zu-

letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (GVBI. S. 194, 201) in Verbindung 

mit § 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 

(GVBI. S. 277, 278) un der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. 

September 2014 (GVBI. S. 642) erlässt der Trinkwasserzweckverband "Oberes Leinetal" folgende 

Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 

dadurch ergeben sich 

 

      EUR  

1. im Erfolgsplan    

die Erträge    1.829.110 

die Aufwendungen   1.829.110 

 

2. im Vermögensplan 

die Einnahmen   1.032.350 

die Ausgaben    1.032.350 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird 

auf 550.000 EUR festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schaftsplan wird auf  300.000 EUR festgesetzt. 
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§ 5 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 

 

 

Leinefelde-Worbis, den 17.12.2020 

 

 

Marko Grosa 

Zweckverbandsvorsitzender 

 

 

Veröffentlichungsvermerk 

Haushaltssatzung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ für 
das Wirtschaftsjahr 2021 
 

1. Mit Beschluss Nr. 05 / 2020 vom 01.12.2020 hat die Verbandsversammlung die Haushalt-

satzung zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. 

 

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Bescheid vom 15.12.2020 auf der 

Grundlage des § 36 ThürKGG i. V. m. § 63 Abs. 2 ThürKO die Kreditaufnahme für Investiti-

onen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 550.000,00 EUR rechtsaufsicht-

lich genehmigt.  

 

3. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 liegt in der Zeit vom 22.12.2020 – 15.01.2021 (Mon-

tag – Donnerstag 8:00 – 15:00 Uhr und Freitag 8:00 – 12:00 Uhr) in den Räumen des 

Zweckverbandes, Vorm Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde-Worbis öffentlich aus. 

 

 Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres 

kann der Wirtschaftsplan während der allgemeinen Dienstzeiten am Sitz des Verbandes 

eingesehen werden. 

 

 

Leinefelde-Worbis, den 17.12.2020 

 

 

Marko Grosa 

Verbandsvorsitzender 
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Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Wasserleitungsverbandes 
„Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf für das Jahr 2021 
 

I. Haushaltssatzung des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf 

für das Wirtschaftsjahr 2021 

 

Auf der Grundlage der §§ 20, 23 und 36 Abs.1 und 2 des Thüringer Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 

(GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) in Verbin-

dung mit § 53 ff der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntma-

chung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. 

Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und dem §13 ff der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) 

vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432), zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. September 2014 

(GVBl. S. 642) beschließt die Verbandsversammlung des Wasserleitungsverbandes „Ost-

Obereichsfeld“ Helmsdorf folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2021: 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; 

dadurch ergeben sich: 

 

1. im Erfolgsplan 

die Erträge       1.500.700,00 € 

die Aufwendungen      1.500.700,00 € 

 

2. im Vermögensplan 

die Einnahmen         638.900,00 € 

die Ausgaben          638.900,00 € 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

im Vermögensplan wird auf 372.100,00 € festgesetzt.  

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden in Höhe von 76.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag des Kassenkredites zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schafts-plan wird auf 250.100,00 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft. 

 

 

Helmsdorf, 17.12.2020 

 

Metz     - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 
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II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk 

 

1. Mit Beschluss vom 23.11.2020, Beschluss Nr. 1/2020, hat die Verbandsversamm-

lung die Haushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. 

 

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 15.12.2020 

 

- den Gesamtbetrag der Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen 

sowie Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 372.100,00 €, 

 

- den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von  

76.000,00 €, 

 

- den Höchstbetrag des Kassenkredites in Höhe von 250.100,00 €, 

 

gewürdigt. 

 

Die Satzung enthält genehmigungspflichtige Bestandteile: 

 

- Es wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investi-

tionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 372.100,00 € genehmigt. 

 

Die Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan in Höhe von 

76.000,00 € bedarf nicht der Genehmigung, da in den Jahren, zu deren Lasten sie 

vorgesehen sind, keine Kreditaufnahmen geplant sind. 

 

Der in der vorliegenden Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkre-

dites von 250.100,00 € bedarf nur dann der Genehmigung, wenn er ein Sechstel der 

im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge übersteigt. Dies ist in der vorliegenden Haus-

haltssatzung nicht der Fall. Der festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredites ist 

somit genehmigungsfrei. 

 

III. Auslegungshinweise 

 

Der Wirtschaftsplan liegt gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

zwei Wochen lang in der Zeit vom 22.12.2020 bis 08.01.2021 in 37351 Helmsdorf, Hauptstraße 3, 

in unserem Büro, zu den Geschäftszeiten öffentlich aus. 

 

Der Wirtschaftsplan kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss die-

ses Wirtschaftsjahres während der allgemeinen Sprechzeiten (Mo.-Do. 8:00-12:00 Uhr und 13:00-

16:00 Uhr) am Sitz unseres Verbandes in 37351 Helmsdorf, Hauptstraße 3, eingesehen  

werden. 

 

 

Helmsdorf, 17.12.2020 

 

 

Metz     - Siegel -  

Verbandsvorsitzender 
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Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“,  
Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverban-

des "Eichsfelder Kessel" (Landkreis Eichsfeld) für das Haushaltsjahr 2020 
 

Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsar-

beit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 290), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i. V. m. §§ 53 ff. der Thüringer 

Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 

(GVBl. S. 41), zuletzt  geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und der §§ 

13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642) 

mit Verwaltungsvorschrift (VwvThürEBV) vom 23. September 1993 (StAnz. Nr. 39, S. 1654) er-

lässt der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende 1. Nachtragshaus-

haltssatzung. 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch wer-

den 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    erhöht  verringert  und damit der Gesamtbetrag 

    um  um   des Haushaltsplanes einschl. der 

         Nachträge 

        €      € 

         gegenüber bisher auf nunmehr 

                 €           € 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

a) im Erfolgsplan 

 

die Erträge im 

 

Bereich Wasser   25.000,00  4.799.000,00  4.774.000,00 

Bereich Abwasser          118.000,00  8.508.000,00  8.626.000,00 

 

die Aufwendungen im 

 

Bereich Wasser     52.000,00  4.681.000,00  4.733.000,00 

Bereich Abwasser    76.000,00  7.945.000,00  7.869.000,00 

 

b) im Vermögensplan 

 

die Finanzierungsmittel im 

 

Bereich Wasser            389.000,00  2.483.000,00   2.872.000,00 

Bereich Abwasser         1.252.000,00  9.107.000,00  10.359.000,00 

 

den Finanzbedarf im 

 

Bereich Wasser             389.000,00  2.483.000,00   2.872.000,00 

Bereich Abwasser          1.252.000,00  9.107.000,00  10.359.000,00 
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§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Straßenentwässerungsbetriebskostenumlage wird im Bereich Abwasser von 

42.169,00 € um 1.624,00 € erhöht und somit auf 43.793,00 € festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird im Bereich Wasser von 960.000,00 € um 435.000,00 € erhöht und somit auf 1.395.000,00 € 

festgesetzt. 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird im Bereich Abwasser von 2.220.000,00 € um 20.000,00 € verringert und somit auf 

2.200.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan wird im Bereich Wasser von 

0,00 € um 340.000,00 € erhöht und somit auf 340.000,00 € festgesetzt. 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan wird im Bereich Abwasser 

von 1.938.000,00 € um 1.106.000,00 erhöht und somit auf 3.044.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schaftsplan wird im Bereich Wasser auf 300.000,00 € und im Bereich Abwasser auf 600.000,00 € 

festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2020 in Kraft. 

 

 

Ausfertigung: 

 

 

Niederorschel, 17.12.2020 

 

 

Eckart Lintzel    - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalord-

nung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegen-

über dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmi-

gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung. 
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Beschluss- und Genehmigungsvermerk sowie Auslegungshinweis 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverban-
des „Eichsfelder Kessel“ für das Jahr 2020 
 

 

1. Mit Beschluss vom 24.11.2020, Nr. 03 - 2020 hat die Verbandsversammlung die 1. Nach-

tragshaushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2020 beschlossen. 

 

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 14.12.2020 die 1. 

Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ 

genehmigt. 

 

3. Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 des Wasser- und Abwasserzweck-

verbandes „Eichsfelder Kessel“ liegt in der Zeit vom 

 

23.12.2020 bis 22.01.2021 

 

im Sitz des Zweckverbandes, Breitenworbiser Str. 1, 37355 Niederorschel, im Zimmer - Nr. 101 

(Kaufmännischer Bereich) zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich aus. 

 

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2020 kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den 

Jahresabschluss dieses Wirtschaftsjahres zu den üblichen Geschäftszeiten am Sitz des Verbandes 

in 37355 Niederorschel, Breitenworbiser Straße 1 eingesehen werden. 

 

 

Niederorschel, den 17.12.2020 

 

 

Verbandsvorsitzender   - Siegel - 

 

 

Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Eichsfel-

der Kessel" (Landkreis Eichsfeld) für das Haushaltsjahr 2021 
 

Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsar-

beit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 290), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i. V. m. §§ 53 ff. der Thüringer 

Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 

(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) und der §§ 

13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. September 2014 (GVBl. S. 642) 

mit Verwaltungsvorschrift (VwvThürEBV) vom 23.September 1993 (StAnz. Nr. 39, S. 1654) erlässt 

der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende Haushaltssatzung. 

 

§ 1 

 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt 

 

a) im Erfolgsplan auf 

 

Erträge Bereich Wasser     4.774.000,00 € 

Erträge Bereich Abwasser     8.522.000,00 € 

 

Aufwendungen Bereich Wasser    4.774.000,00 € 

Aufwendungen Bereich Abwasser    7.753.000,00 € 
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b) im Vermögensplan auf 

 

Finanzierungsmittel Bereich Wasser   3.199.000,00 € 

Finanzierungsmittel Bereich Abwasser 10.099.000,00 € 

 

Finanzbedarf Bereich Wasser    3.199.000,00 € 

Finanzbedarf Bereich Abwasser  10.099.000,00 € 

 

§ 2 

 

Der Gesamtbetrag der Straßenentwässerungsbetriebskostenumlage wird im Bereich Abwasser auf 

46.673,00 € festgesetzt. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird im Bereich Wasser auf 1.663.000,00 € festgesetzt. 

 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

wird im Bereich Abwasser auf 2.727.000,00 € festgesetzt. 

 

§ 4 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird im Bereich Wasser 

auf 912.000,00 € festgesetzt. 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden im Bereich Abwasser nicht festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-

schaftsplan wird im Bereich Wasser auf 300.000,00 € und im Bereich Abwasser auf 600.000,00 € 

festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Die Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 

 

 

Ausfertigung: 

 

Niederorschel, den 17.12.2020 

 

 

Eckart Lintzel    - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalord-

nung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist 

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegen-

über dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 

schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmi-

gung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung. 
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Beschluss- und Genehmigungsvermerk sowie Auslegungshinweis 
 

Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ für 

das Haushaltsjahr 2021 

 

1. Mit Beschluss vom 24.11.2020, Nr. 04 - 2020 hat die Verbandsversammlung die Haushalts-

satzung zum Wirtschaftsplan 2021 beschlossen. 

 

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 15.12.2020 die 

Haushaltssatzung 2021 des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ ge-

nehmigt. 

 

3. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 des Wasser- und Abwasser-zweckverbandes „Eichs-

felder Kessel“ liegt in der Zeit vom 

 

23.12.2020 bis 22.01.2021 

 

im Sitz des Zweckverbandes, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel, im Zimmer - Nr. 101 

(Kaufmännischer Bereich) zu den üblichen Geschäftszeiten öffentlich aus. 

 

Der Wirtschaftsplan kann bis zur Entlastung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss die-

ses Wirtschaftsjahres während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz unseres Verbandes in 37355 

Niederorschel, Breitenworbiser Straße 1 eingesehen werden. 

 

 

Niederorschel, den 17.12.2020 

 

 

Verbandsvorsitzender   - Siegel - 

 

 

Zweckverband Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband. Spitzmühle 1,  
37359 Großbartloff 
 

Bekanntmachung Feststellung des Jahresabschlusses 2019 des Zweck-

verbandes „Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband“ Spitzmühle 1, 
37359 Großbartloff 
 

I. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 

 

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 

 der mit einer Bilanz in Höhe von      5.507.597,96 € 

 

 und  

 

 einem Jahresfehlbetrag in Höhe von            6.914,97 € 

 abschließt, wird festgestellt und mit Beschluss 01/2020 genehmigt. 

 

2. Gemäß § 8 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung 

 wird der Jahresfehlbetrag 

 in Höhe von                6.914,97 € 

 auf neue Rechnung Vorgetragen 

 

3. Der Werkleitung wird mit Beschluss 02/2020 für das Jahr 2019 Entlastung erteilt. 
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II. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

An den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband 

 

 Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss des Obereichsfeldischen Wasserleitungsverbands – beste-

hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31.12.2019 sowie den Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierung – und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus ha-

ben wir den Lagebericht des Obereichsfeldischen Wasserleitungsverbands für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 geprüft.  

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut-

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Fi-

nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-

gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-

wortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts“ unseres Bestäti-

gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 

Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-

forderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichen und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Lagebe-

richt zu dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach-

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für interne Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig 

bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurtei-

len. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.  

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend darstellen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-

rungen und Maßnahmen (Systeme),die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-

lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-

chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aus-

sagen im Lagebericht erbringen zu können. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen westlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnen Erkenntnissen in Einklang stehen, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dargestellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungs-

urteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet, 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-

prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebericht getroffenen wirt-

schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.  

 

Die Website des Institutes der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter 

 

https: //www.idw.de/idw/verlautbarungen/ bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-ple 

 

eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres 

Bestätigungsvermerks. 

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüf-

berichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe 

des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (ein-

schließlich der Übersetzung in eine andere Sprache) bedarf es zuvor unserer erneuten Stel-

lungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder unsere Prüfung hinge-

wiesen wird, auf § 328 HGB wird verwiesen. 

 

 

Bad Hersfeld, den 12.Juli 2019 

 

B & H Deutsche Revisionsgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
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III. Auslegungshinweis 

 

Der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht liegen in der Zeit vom 22.12.2020 bis 05.01.2021 

im Sitz des Zweckverbandes Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband Spitzmühle1, 37359 

Großbartloff zu den Geschäftszeiten aus. 

 

 

Großbartloff, 17.12.2020 

 

 

König     - Siegel - 

Verbandsvorsitzender 

 


